
1.Beibla.tt 16.F-'eber 1955 

In Beantwortung der von den Abg.H 0 r n und Genossen in der 

Sitzung des Nationalrates vom 2~Jurii 1954 überreiohten Anfrage, betreffend 

Wa.ohdienstzulage fjr Beamte des Reohtskundigen Dienstes bei den Bundespo­

lizeibehörden, tei1tBundesminister für Inneres Hel m e r naohstehendes 

mit: 

Den im exekutiven Dienst gtehenden rechtskundigen Be~mten bei 

den Bundespolizeibehörden ist duroh die 2.Gehaltsgesetznove11e vom 16.De­

z~mber1927, BGB1.Nr.354, eine Wachdienstsulage in der für leitende Sioher-. , , 

bei tswaohebeamteil' V'o,rgesehenen Höhe zuerkannt worden. Ausserdem wal' vorgesehen, 

da.ss die reohtskundigen Beamten auf Grund der Wachdienstzula.gebeider Ver­

setzung in den Ruhestand eine Zulage zu ihrem Ruhegenuss erhalten. 

Das Gehaltsüberleitungsgesetz vom 12.12.1946 hat diese Bestimmung 

leider nioht übe.rnommen. 

Der Dienstbet.rieb der reohtskundigen Beamten bei den Bundespoli­

zeibehörden hat sioh im Verhältnis zu ihrer vor dem 12.30 1938 ausgeübten 

Tätigkeit nioht geändert. Es sind deshalb die gleiohen Voraussetzungen für 

die Zuerkennung einer Waohdienstzu1E1oge wie vor dem 12.3.1938 gegeben. 

Das Bundesministerium füi Inneres, Generaldirektion für die 

5ffent1iohe Sioherheit, bemlihte sioh nach 1945, den reohtskundigen Beamten 

. die ihnen vor dem 12.3.1938 zugestandenen Reohte in demselben Umfang wieder 

zu erwirken, konnte jedoch erst mit 1~lo1951 eine Exekutivdienstzulage in 

der Höhe der Wachdienstzulage für leitende Wachebeamte erreichen. Die Ge­

währung dieser Exekutivdienstzulage stellt' jedoch nur eine vorläufige Ersatz­

lösung dar, da si~ gesetz1ioh nioht verß,llkert und als Zulage für ,-,-le Ruhege­

nussbemessung nioht in Betraoht gezogen worden ist. Das Bundesministerium ~ür 

Inneres hat deshalb dem Bundeskanzleramt als der für die Bearbeitung grund-
. . I 

sätzlicher dienstrechtlicher Fragen zuständigen Stelle diesbezügliche An-

träge Übermittelt •. Diese Anträge stehen im Bundegkanzleramt zur Bearbeitung. 

Das :Sundesministerium für Inneres hofft, dass da.s Bundeskanzleramt in der 

p.ä.ohsten Zeit an1ässlich einer N:;v-el1i.erLlng des Gehaltsüberleitungsgesetzes 

den ho., Anträgen im vollen Ulnf~.nge stattgegeben wird. 
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